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Der anndere Weg 90 Ge—chichte Ruldet m das rgebnis,daß E8 Aufgabe des Proteſtantismus ſein müſſe, nicht die evangeliſch⸗proteſtantiſche Eigenart verwiſchen, ondern „ſie ſtark als möglichund mM gegenſeitiger Kontrolle E II als möglich herauszukehren“
63) „Iu unſere Gottesdienſte kein remdes euer!“ Keine

„evangeliſche Katholizität!“ egen die ſogenannten „hochkirchlichenBeſtrebungen“ zeigt Hermelink eine ausgeſprochene Abneigung.Genau dieſelbe Folgerung und Forderung erwächſt mit Ungleichſtärkerer und überzeugenderer Dringlichkeit Aus den arlegungenHermelinks für Uns Katholiken: Kraftvollſte Herausarbeitung und
Geltendmachung der innerſten Eigenart des katholiſchen Gedankens
auf EN Gebieten des Geiſteslebens. Die Zeiten ſind vorbei, In
denen man und ſchrieb von einer Annäherung und Verſöh
nung des Katholizismus mit der „Kultur“, heute handelt 6 ſicheine Heilung der 7  UL und Um einen Neuaufbau der wahren
Ur durch die ebenskräfte des Katholizismus. Der „katholiſcheZug“ unſerer Zeit iſt eine Tatſache Wir wollen uns ſſen freuen.Wir müſſ ihn aber zugleich auch als eine Verantwortlichkeit ganzernſter Art empfinden. Denn iſt noch kein endgültiger Erfolg:iſt unächſt Ur eine von btt Uns gebotene Möglichkeit. Daß Aus
dieſer Möglichkeit un möglichſt weitem Ausmaß Wirklichkeit werde,dazu müſſen alle beitragen durch rückhaltloſe Geltendmachung der
oliſchen Grundſätze auf ENn Gebieten des privaten und öffenten Lebens Das iſt die ernſteſte Forderung und Folgerungalle gebildeten Katholiken, namentlich alle Prieſter, Aus dieſenDarlegungen eines proteſtantiſchen Theologen.

Paſtoral⸗Jälle.
(Scheinehe wegen eines guten Zweckes.) „Ein katholiſcher

höherer Beamter, edigen Standes, mn einer größeren äßt ſich
mit einer 9E  iedenen Frau, die ein Kind hat, rein ziviliter trauen Der
einzige Zweck dieſes Vorgehens iſt der der mittelloſen Frau und ihrem
In. finanziell beizuſtehen Ind ihr nach ſeinem ode die ſtaatliche
Penſion 3u ſichern Er Tklärt ausdrücklich, dies und NUL dies ſei der Zweck
der Trauung Er edenkt gur nicht, mit der Frau eheliche Gemeinſchaft
3u pflegen oder auch nur bei ihr 3u wohnen. QNnn Eenn ſolcher Mann
abſolviert werden? ieg nicht trotz der gegenteiligen Usſage eine 066asi0
Proxima peccandi vor? Handelt ES ſich nicht Ein scandalum, da die
Beurteilung Unſerer katholiſchen Ehe mn den uAgen etwa darum Wiſſender
beeinträchtigt wird? Wird nicht dem Staate gegenüber ein Unrecht be
gangen, wenn EL gezwungen wird, der Frau die Penſion zahlen?“

Allem Anſcheinnach andelt es ſich einen GA4aSUS factus und nicht bloß
Am einen CasUuS kictus. Daß übrigens derartige Fälle wirklich vorkommen,
weiß unterzeichneter Eferen dus eigener Erfahrung. Während des
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Krieges eine d . che, junge Dame in Rußland. Lange Zeit hindurch

ſie E6 vermocht, ihre Nationalität ù verbergen. Auf die Dauer
war das aber nich länger möglich. Sie ſchwe mn höchſter Gefahr,
un Eernn ſchreckensvolles Deportationslager mn Sibirien geſtoßen 3u werden.
In größter Not ging ſie eine Scheinehe ein mit einem Ruſſen Und ſo
gelang CS ihr, als nunmehrige Ruſſin über die Grenze Mn die Heimat
u gelangen. Selbſtverſtändlich hatte ſie nie eheliche Gemeinſcha
mit ihrem Scheingatten und wird enſelben CL Wahrſcheinlichkeit nach
nie mehr un ihrem Cben wiederſehen. egen eine olche bürgerliche,
mn höchſter Not eingegangene Scheinehe iſt bH vom Standpunkte der
Moral nicht viel einzuwenden, wenn onſt die Regeln der chriſtlichen
Klugheit gewahrt wurden. Auch Onſt können eintreten, wo eine
Scheinehe geſtattet iſt, wie die Moraltheologen faſt einſtimmig lehren
(Vgl Alphons. 60 IOT. Ub VI, 62 und Unſer Man 60 IIIOT

III, 65⁵57.) Eu bvar die Scheinehe auch Im‚M vorliegenden 9E
tattet? Der größeren Klarheit wegen wollen wir Unterſcheiden, wie der
Beichtvater ſich 3u verhalten hat ante factum und PpOS factum.

nte F CtUmM Wie mu ſich der Beichtvater verhalten, wenn
CEL von dem höheren katholiſchen Beamten oder von der ge  iedenen
Ehefrau befragt worden äre, ob eine Scheinehe unter den obwaltenden
Umſtänden rlaubt ſe glaube, die Antwort mu verneinend
ſein, Unter den obwaltenden Umſtänden iſt eine Scheinehe nicht 9E
ſtattet, und zwar erſtens wegen der wahrſcheinlichen 0CCAS10 proxima
peccandi; zweiten wegen des wahrſcheinlichen scandalum;
ritten, wegen des dem Staate gegenüber wahrſcheinli entſtehenden
UnrE

a) Die 0C⁶asi0o Proxima (c%4andi wird ehr oft wirklich vorhanden
ſein Denn hätte der höhere Beamte nicht eine mehr als gewöhnlich
große Zuneigung der geſchiedenen Frau, würde ⁷ ſich wohl kaum
3 einem Schritte entſchließen, der für ihn ſehr üble Folgen nach ſich
ziehen kann. Würde nämlich der wahre Sachverhalt und die wahre
ſicht bei der Obrigkeit bekannt, ſo würde der Scheingatte vielleicht
wegen Betrug und Vorſpiegelung falſcher Tatſachen ins Gefängnis
ſpazieren müſſ Ferner nimmt der höhere Beamte durch eine r
ehe die ſtandesmäßige Unterhaltspflicht von Frau und Kind auf ſich
und kann im Verſäumnisfalle dazu gerichtlich gezwungen werden. Der
artige Laſten und efahren bürdet ſich aber kein vernünftiger Menſch
auf, wenn ? nicht von außergewöhnlicher Zuneigung angetrieben wird
Wahrſcheinlich wird dieſe Zuneigung auch von der Frau erwidert. Daß
aber eine ſolch große beiderſeitige Zuneigung wiſchen Perſonen ver⸗
ſchiedenen Geſchlechtes rein platoniſche ebe leihen wird, iſt
kaum anzunehmen. Freilich wird behauptet, der Beamte habe nicht
einmal bor, bei ſeiner Scheingattin wohnen. ber was ſoll das heißen?
Wird etwa der Beamte in Wien und die Frau mit ihrem Kinde In Berlin
wohnen? Wäre das der Fall, ſo würde ſofort alle Welt ſtutzig werden
und der ganzen Sache 2—— recht trauen Man ente ſich nUr, eine Ehe



wird Auter normalen Verhältniſ en geſchloſſen und die neuen Ehegatten
rennen ſich ſofort und ſtändig! der ſoll das Nichtzuſammenwohnen
heißen, daß beide Scheineheleute zwar Vi emſelben Hauſe wohnen,
aber getrennten Haushalt führen? In dem würde wohl die Welt
nicht 0 leicht hinter den wahren Sachverhalt kommen; aber würde
dann über kurz oder lang die Pproxima 0CEasio peccandi wahr
Inli eintreten. Der tägliche Verkehr miteinander bliebe nicht aus,
die finanzielle Unterſtützung der mittelloſen Frau würde geleiſtet, Freud'
und Leid miteinander geteilt. Wenn bei dieſer Sachlage die beiden eIn
Eheleute keine leibhaftigen eiligen oder alte, dekrepite, geſchlechts
untaugliche Menſchen ſind, ſo iſt nicht EM - chwer erraten, wie viel Sünden
auf die Dauer geſchehen werden. Alf wird auch durch die Scheinehe
eine unerlaubte 0Ccasio prouima peccandi geſchaffen, wenigſtens attentis
Communiter contingentibus. Daß Hi ganz ſeltenen Ausnahmsfällen
die é Ocecasio proxima peccandi nicht vorhanden ſein mag, iſt reilichů? Ast;
zuzugeben; daß ber ante factum Eenn ſolcher Ausnahmsfall auch wirk.

der Beichtvater ohne weiteres weder annehmen, nochlich vorliege, darf
vermuten Es müßten zunächſt Z..Y ehr beweiskräftige Indizien konſtatier
werden.

Nicht blo die OCeasio Proxima peccandi, ſondern auch Ern
Scandalum iſt IM vorliegenden Falle ſehr wahrſcheinli Daß nämlich
die betreffende Scheinehe auf die Dauer geheim leibe, iſt kaum anzu⸗

1e Frau dennehmen. Durch die eingegangene Zivilehe empfäng
Namen des höheren Beamten. Vor der Oeffentlichkeit gilt ſie 10 als legi
time Ehefrau. Zum allermindeſten wird alſo das vorhandene Kind bei

EL den wahren Sachverhalt erfahren. Wie leichzunehmendem Alt
kann nun durch alerhand mſtände das Geheimnis auch weiter bekannt
werden Qann würden ſich ber wohl mit Recht viele daran ärgern,
daß Ai ſolch reſpektabler Mann, wie der höhere, atholiſche Beamte
Eein erartig betrügeriſches anöver vorgenommen habe Das Aergernis
würde nicht geringer, 10 vielmehr noch größer ſein, die eingegangene
Zivilehe als mit wirklichem Ehewillen eingegang betrachtet würde
ede Zivilehe wird vor dem Standesbeamten und Zeugen ing Egangen,

eſelbe eine beſtimmte Zeit vorher 6ͤff entlich ange  agen oderferner wird di
verkündigt, ähnlich wie die Eheproklamationen von dem Kirchenrecht
vorgeſchrieben ſind ꝗ

ede Zivilehe iſt alſo ein öffentlich bekannter Akt
Welch großes Aergernis gibt demnach ein Katholik, der mi einer geſchie
denen Frau eine Zivilehe eingeht! Nicht wenige wiſſ doch beſtimmt,

Verbindung nie gutheißen kann,daß die atholiſche 11 eine
10 vielmehr ſie als ein chwer ündhaftes Konkubinat betrachten muß.
Der höhere atholiſche Beamte kommt alſo *— icher m den Verdacht, daß
EL rotz der rengen Vorſchriften ſeineur 7 eine DEEE ündhafte Ehever⸗
bindung eingegangen hat Wenn EL nun H beim Kommunion⸗

agen. Welch ennempfang geſehen wird, müſſen dann nicht die Leute —
euchler! Er eht mM Konkubina und erſchein trotzdem Tiſch des
Herrn! Warum wird ihm nicht Abflution und KHommunion W 2
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der Hruickern etwa die katholiſchen Geiſtlichen ern Age 3 gegenübereinem Mann, der ein höherer Beamter iſt? Aus Em dieſem ieht
man, wie enn Katholik meiſten ein chweres Aergernis gibt durch eine
vilehe mit einer geſchiedenen Frau. Das darf aher der Beichtvaternicht zugeben, ſelbſt n Wirklichkeit die Zivilehe Iur Uum Scheineingegangen wird und kein wirkliches HKo Nniubinga orliegt. Freilich Gre
in einer Großſtadt, der Katholik faſt gar nicht ekannt iſt, der
Zivilſtandesbeamte vielleicht gar nichts nre  . In einer ſolchen Eheſieht, wo die Zivilehezeremonie faſt ganz Unbeachtet leibt, das
Aergernis Omentan weniger groß, könnte aber dennoch ſpäter bei
Bekanntwerden dieſer Ehe ehr bedenklich werden. Im vorliegendenFalle wäre dem katholiſchen öheren Beamten und der geſchiedenenEhefrau die ivilehe 3u unterſagen, weil vorausſichtli da durch ern großesAergernis entſtehen ird

c) Titten, wäre die einehe auch verbieten des dem
Staate gegenüber wahrſcheinlich begangenen nre  E Freilich hatder Q gar keine Kompetenz mn betreff der chriſtlichen Ehe als Qtra
ment Das braucht hier nicht näher bewieſen 3u werden, da alle Sakra
mente ber der ſtaatlichen Urisdiktion ſtehen Aber da die chriſtlicheEhe nicht bloß ern Sakrament, ondern auch eln Vertrag iſt mit vielen
bürgerlichen Folgen, kann der Q dieſe bürgerlichen Folgen der 9e⸗ſunden Vernunft en  rechend regeln So eſtimm auch ausdrücklichder Call 1016 „Baptizatorum matrimonium regitur jure 1101I SOlum
divino, 860 etiam canonico, Salva cCompetentia Civilis potestatis Cirea
IMere Civiles ejusdem matrimonii effectus.“ Die Penſionsberechtigungder hinterlaſſenen iſt offenbar eine rein bürgerliche Wirkungder Ehe und mithin der ſtaatlichen Geſetzgebung unterworfen. Wenn
aber der Staat eine Penſion der hinterlaſſenen gewährt, ſo iſtdamit doch bH eine irkliche und nicht bloß eine Scheinwitwe gemeint,die hinterlaſſene Frau muß als wirkliche Ehegattin von dem ver
ſtorbenen Mann betrachtet worden ſein. ſt das nicht der Fall, ſo hat die
betreffende Frau kein Anrecht auf die Penſion. WMMmM ſie dennoch die
elbe n Anſpruch, ſo macht ſie ſich meiſten ſtraffällig vor dem —4
und reſtitutionspflichtig vor btt Denn ſie hat meiſten keinen legitimenErwerbstitel für dieſe Penſion Man könnte reilich hierauf erwidern:
„De internis 1I0OI udicat praetor.“ Die Ehe iſt vorſchriftsmäßig vor
dem Zivilſtandesbeamten gemã den Landesgeſetzen eingegangen;alſo zie ſie auch alle bürgerlichen Folgen und insbeſondere die Pen⸗ſionsberechtigung der hinterbliebenen nach ſich Es geht den
QM gar ni 0 — Abſicht die Ehekontrahenten bei der ivilehegehegt haben; ieſelben hätten 10 auch eine ſogenannte b

ſefsehe ein⸗
gehen können und In dem AGre die hinterlaſſene ohneZweifel penſionsberechtigt. ndes iſt dieſer Einwurf nicht ſtichhaltig.Die rein inneren Akte fallen reilich nicht Unter die Gewalt der bürger⸗en Obrigkeit, wohl aber die gemi inneren oder die aCtUus mixte
interni. So lehren alle Moraliſten. iſcht innere Atte ſind ſolche,
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die ur weſentlichen Ergänzung eines beſtimmten geſetzlich angeordneten
äußeren erforderlich ind So kann der aat, der einen be⸗
ſtimmten äußeren Eid von ſeinen Untertanen 3 u ordern berechtigt iſt,
auch fordern, daß der Schwörende die innere Abſich chwören habe
ne 0 Eidesforme ohne ſicht chwören, iſt eben kein wahrer
Eid Der innere Grund dieſer efugnis iſt folgender: Wer einen Akt
befehlen kann, kann auch befehlen, was 3zUum Weſen dieſes
gehört. Die Penſionsberechtigung iſt eine rein bürgerliche Wirkung
der Ehe, wie ereits oben geſagt wurde, und mithin auch Unter
die Jurisdiktion der ſtaatlichen Gewalt Dieſe gewährt dieſelbe aber nuLr

einer wirklichen und nicht einer Scheinehe. Das angeführte Beiſpiel
von der ſogenannten o

ſefsehe eweiſt auch N denn eine AY

oſefs
ehe iſt eben eine wirkliche und keine Scheinehe, enn auch der heliche
Geſchlechtsv erkehr n derſelben nicht vorkommt. Eine andere Objektion
iſt von größerer 10 Man könnte nämlich agen Y  ede ivilehe, die
von Katholiken eingegangen wird, iſt eine V Scheinehe, denn jeder
Katholik weiß, daß die Erklärung des Ehewillens vor dem Zivilſtandes⸗
eamten durchaus keine wirkliche Ehe zuſtande bringt Dieſe ehre wird
öffentlich IM Katechismus und M Brautunterricht vorgetragen, muß
alſo auch von der ſtaatlichen Obrigkeit gekannt ſein. Trotzdem macht die
ſtaatliche Obrigkeit keine Schwierigkeit, den Katholiken die hürgerlichen
Wirkungen ihrer Zivilehe 3u gewähren, obſchon ſie wiſſen muß, daß den
Katholiken ihre Zivilehe nUL eine einehe iſt Warum Oll ſie nicht auch
der Scheinehe des höheren katholiſchen Beamten alle bürgerlichen Wir⸗
kungen und insbeſondere die Penſionsberechtigung der Frau gewähren?
Dem —Q Imm. ES nur auf die richtig vollzogene Zeremonie der
ehe und auf ni weiteres. gebe 3u, daß dieſem Einwand
eine gewiſſe Beweiskra zukommt; aher rotzdem ſchein mir doch ein
großer Unterſchied 3u ſein wiſchen der Handlungsweiſe der Katholiken
und der des öheren katholiſchen Beamten. Bei den Katholiken nämlich
ieg gar kein OIlus vor; ſie wollen wirklich eine gültige Ehe eingehen,

auch nicht durch die gegenwärtige Zeremonie der Zivilehe,
welcher ſie übrigen vom gezwungen werden. Hingegen int
der höhere, atholiſche Beamte OLus begehen, da ELr abſolut nicht
vor hat, eine wirkliche Ehe einzugehen, weder etzt noch ſpäter Seine
einzige Abſicht iſt, dem Staate die Penſionszahlung aufzubürden. me

Abſicht ſcheint aber unerlaubt und rechtswidrig u ſein, ſo daß dem
Staate gegenüber eln wirkliches Unrecht geſchieht Freilich önnte man

noch einwenden: Bei der mehr als axen und dem Kirchenrecht oft direkt
entgegengeſetzten ſtaatlichen Ehegeſetzgebung geſchie dem Staate ganz
recht, enn auch die Konſequenzen ſeiner unerlaubten Geſetze tragen
und Im vorliegenden die Penſion der Scheinwitwe auszahlen muß
Und un der Tat gibt ES Staaten, ni anderes gefordert wird als
die äußere Form der Zivilehe, ohne Rückſicht auf die innere ſicht
So hat ein uriſt mir folgenden Fall CvI  8 mne eretrix wurde

ihresaiWandels QAus dem Kanton Urt ausgewieſen.



Um rotzdem ihr ehr lukratives Gewerhe Urt ausüben 3
können, geht ſie Scheinehe mit Züricher Ellner Eemn Sie
wird wieder von der Polizei aufgegriffen und da ſie owohl Dte der
Fellner eingeſtehen daß die Zivilehe UL 3zum elnEwurde,
um den Aufenthalt der ermöglichen und die Ausweiſung
wirkungslos u machen wurden beide Scheineheleute Eſtra Bei
dem darauf eingelegten Rekurs ans Züricher Obergericht Ule ans Bundes
gericht werden aber elde freigeſprochen, weil ſie ene vor dem Geſetz
ültige Zivilehe ſind alſo der höhere katholiſche
Beamte die geſchiedene Frau II der chwei zivilamtli geheiratet

EL *  0 und beginge auch kein Unrecht dem Staate gegenüber
Hieraus erſieh man, daß der Beichtvater die ſtaatlichen Landesgeſetze
berückſichtigen muß, bevor &æ Scheinehe dem Staate
gefügte Unrecht und beſonders Reſtitutionspflicht ſtatuiert ber
auch Enem gegebenen Falle die Scheineh nicht zu verbieten iſt
des dem Staate zugefügten Unrechtes E bleibt ſie dennoch verboten

der wahrſcheinlichen 06634810 PTOXIIHA peccandi und des wahr
ſcheinlichen Scandalum ie bben des weiteren ausgeführ wurde Alſ
ante factum ſoll der Beichtvater faſt mm. dem höheren katholiſchen
Beamten und der ge  iedenen Ehefrau die geplante einehe Unter
agen Er kann übrigens hervorheben, daß Een ſolches Scheinmanöver
kaum notwendig iſt zur Unterſtützung der mittelloſen Frau. Der Beamte
kann 10 dieſe Frau nach Elteben finanziell unterſtützen, auch ohne ſie
bürgerlich heiraten. Ferner iſt ES recht heilſam, dieſe Frau ſich
etwa einſchränken und Laufe der Zeit ihren Lebensunterhalt
verdienen muß Die Penſionsberechtigung iſt auch Elnne Unſichere Sa che
Die Frau kann10 EI vor dem höheren Beamten erben und iI dieſem

bare die Penſionsber echtigung nicht viel wert
086 factum iſt obiger Fall mei leichter löſen ſt die Schein

ehe ereitsNſeit Einiger Zeit ſo kann der Beichtvater ziemlich
El fe  ellen, bb Ene 06634810 PTOXIMa peccandi und 2 Ein
Scandalum vorhanden iſt Wenn Nein, ſo kann EL die Sache auf ſich be
ruhen laſſen wenn 1, ſo muß beides chbben werden Wie das 94E
ſcheh hat, hängt von den Einzelheiten des Falles ab und kann hier nicht
näher érörter werden.

Ob wegen der Penſionsberechtigung der Scheinehefrau dem Staate
eimn wirkliches Unrecht geſchieht oder ereits geſchehen iſt, hängt von den
Staatsgeſetzen des einzelnen Landes ab der Schweiz ſcheint das
nicht der Fall 3u ſein, Dte oben ereits geſagt wurde In anderen Län
dern wird der gewöhnliche Beichtvater häufig nicht der Lage ſein,

Nachträgli habe dieſen Fall ſelbſt verifiziert. Er ird eri
INn der amtlichen Sammlung (Bd 48) der „Entſcheidungen des Schweizeri⸗
ſchen Bundesgerichtes Qus dem Le 19227 182 ortel
ganz allgemein Die Ehe kann nicht Simulation nichtig Trklärt
werden.77 Der Anfechtung der Ehe Wwegen Willensmängeln iſt Ein viel be
ſchränkterer Umfang gezogen, als der Anfechtung der Verträge all⸗
gemeinen.
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das ſelbſt 3 entſcheiden. Er muß zu nächſt emnen geſetzeskundigen Juriſten
Um. Rat fragen, natürli mit ſtrengſter Wahrung des Beichtg ehéimniſſes.
ieg Een wirkliches Unrecht vor den aat, hat die Schein
witwe ereits die Penſion widerrechtlich empfangen, o muß Reſtitution
geleiſtet werden; eht hingegen noch der Scheinehegatte, ſo mũ ihm
und ſeiner Scheinehefrau geſagt werden, daß Gewiſſensbereich gar
keinePenſionsberechtigung eſtehe und daß, wenn die Scheinehefrau
den höh Eren Beamten überlebte, auf die Penſion verzichtet werden müßte.

habe geglaubt, den obigen Fall ausführlicher behandeln
3 müſſen weil manche ſogenannte Kriegstrauungen ähnliche Schwierig
keiten Etreff der Penſionsberechtigung bieten können Während
des Krieges wurden häufig Cu Eile Kriegsziviltrauungen vor

hauptſächli der Frau die Staatspenſion ſichern,
CEnn der Mann Kriege fallenſo

E tele dieſer Eh kir
rechtlich ungültig, ſei weil die weſentliche Form des Ehewillens
nicht vor dem zuſtändigen Pfarrer beobachtet wurde ſei E5 weil Een tren
nendes Ehehindernis vorlag, ſei C8 weil überhaupt kein richtiger Ehe
V beſtand Bezieht nun. nach ſolchen kirchenrechtlich und
oft ogar bewußt ungültigen Ehe die Frau ene Staatspenſion, —
en  E die ernſte rage ſt das rlaubt oder müſſen ogar die bisher
empfangenen Penſionsſummen zurückerſtattet werden? Bei der Be
antwortung dieſer rage muß als allgemeine Prinzip gelten: Die be
kreffenden Staatsgeſetze ſind maßgebend, da 10 auch der betreffende
QN die Penſion gemäß ſeinen Geſetzen auszahlt. Fordern ieſe Geſetze
nur die äußere Form 3  der Zivilehe ohne Rückſicht auf irgend
6 Abſicht der Kontrahenten oder kirchliches Verbot wie das
der Schweiz der Fall iſt ſo dürfte die Penſion auch ewiſſen

und behalten werden Tklären ingegen dieſe Geſetze die
Zivilehe für ungültig, wenn Olus vorlieg ſo ſcheint auch die enſion
berechtigung ungültig ſein, und zwar auch Gewiſſensbereich

Freiburg 13 Dir Prümmer Univ Prof
11 (Kommunionſpendung Am Karſamstag. Der Kaplan Zeno

mo 9  . daß Karſamstag eintgen frommen Seelen, die ihn
darum angegangen aben, die heilige Kommunion geſpendet werde,
und mo auch ſelber kommunizieren. Sein Pfarrer Severin,
der Karſamstag die heilige Kommunion und die MlSSAa Solemnis
perſönlich hält will aber von ſolcher „Neuerung“ NI wiſſen Nach

brüderlichen Auseinanderſetzung, bei der ſich Zeno auf Call 867
beruft Tklärt der Pfarrer „Meinetwegen teilen Sie die heilige

Kommunion aus ich tue nicht ver  1 bin ich dazu auf keinen
Fall.“ Zeno, der dem Pfarrer bei der ganzen Karſamstagliturgie aff
ſtiert hat legt nun, ſobald ELr die akriſtei zurückgekehrt iſt die Dal
mati ab nimmt die ola, geht zUum ar, wo Heiligen rab das
Ziborium erwahr iſt, pendet ſich zuerſt ſelber die heilige Kommunion
und EI ſie dann ritu COnSUetoO an.die wenigen frommen Seelen aus,
die ſich eingefunden 0  en

Theol.⸗prak Quartal
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